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Das Gesetz wurde am 11. Mai 2006 verkündet uns ist am 25. Mai 2006 in Kraft getreten. 
 
Es betrifft Firmen, die mind. 100 Angestellte haben. Firmen, die 50 bis 99 Angestellte 
haben, sind erst im Jahr 2008 von den Regelungen betroffen. 
 
Von der Regelung sind nicht betroffen: 
 

o staatliche Unternehmen, die sich selbst verwalten 
o gemischte Unternehmen, die mindestens 50 Angestellte haben 
o staatliche Filmunternehmen 
o Unternehmen, die weniger als 50 Angestellte haben 

 
Arbeitgeber müssen ihre Angestellten innerhalb von 4 Monaten nach Inkrafttreten des 
Gesetzes (also bis 25. September 2006) darüber informieren, dass sie ein Recht darauf 
haben, einen Betriebsrat einzuberufen. Sollten die Angestellten diese Möglichkeit nutzen 
wollen, so müssen sie bis spätestens 25.  November eine Wahl der 
Betriebsratsmitglieder organisieren. 
 
Der Betriebsrat besteht aus 
 

o 3 Personen (bei 50-250 Angestellten) 
o 5 Personen (bei 251-500 Angestellten) 
o 7 Personen (bei mehr als 500 Angestellten) 

 
und wird entweder durch Gewerkschaften oder – wenn es im Unternehmen keine 
Gewerkschaftsvertretung gibt – durch Angestellten einberufen.  
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Im ersten Fall sind die Kosten für die Wahl und Tätigkeit des Betriebsrats von 
Gewerkschaften und im zweiten vom Arbeitgeber zu tragen. 
 
 
 
Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat über folgendes informieren: 
 

o Tätigkeit und ökonomische Struktur der Firma oder in diesem Bereich geplante 
Änderungen 

o Stand, Struktur und geplante Änderungen der Beschäftigung als auch Tätigkeiten,   
die zum Ziel haben, diese auf dem aktuellen Stand aufrechtzuerhalten 

o Tätigkeiten, die zu wichtigen Änderungen in der Organisation der Arbeit oder 
deren Grundlagen führen können 

 
Über diese Sachverhalte hat der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat auch Konsultationen zu 
führen. 
 
In den folgenden Fällen können Strafen für Arbeitgeber (Geldbuße bzw. 
Freiheitsbeschränkung) verhängt werden: 
 

o bei Erschweren oder Verhindern von Betriebsratgründungen 
o bei Nichtweiterleiten von Firmeninformationen an den Betriebsrat 
o bei Diskriminierung von Betriebsratsmitgliedern 
o bei Nichtorganisieren oder Erschweren von Wahlen des Betriebsrates 
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